
 Anmeldung zur Ferienbetreuung 
(Schuljahr 2025/2026) 

 
 

 
Die Gemeinde Oftersheim bietet in den Herbstferien, Faschingsferien, Oster- ODER Pfingstferien 
(erfolgt im jährlichen Wechsel) und in den ersten drei Wochen in den Sommerferien eine Betreu-
ung an. 
 
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind verbindlich für die Betreuung in folgenden Ferien an 
(bitte ankreuzen): 

 

Herbstferien vom 27.10. – 31.10.2025 
 

Zeitmodell 1 (von 7:30 Uhr – 14:00 Uhr)     60 €/Woche* 
 

Zeitmodell 2 (von 7:30 Uhr – 17:00 Uhr     85 €/Woche* 
 

letzter Abgabetermin: Montag, 06.10.2025 
 

*Eine tageweise Anmeldung ist NICHT möglich. 
 
Wir bitten um Beachtung, dass Anmeldungen, die nach Ablauf des Abgabetermins erfol-
gen, leider nicht mehr berücksichtigt werden können! 
 
 

Weitere Hinweise: 
 

Die Anmeldungen bitte im Rathaus oder bei den jeweiligen Betreuungskräften abgeben! 
 

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie ein Informationsschreiben mit möglichen optionalen ggf. 
zusatzkostenpflichtigen Aktivitätsangeboten im Rahmen der Ferienbetreuung. 
 

Bei Ab- und Ummeldungen senden Sie bitte eine E-Mail an: schulen@oftersheim.de. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass bei unentschuldigter Nichtteilnahme bzw. bei nicht rechtzeitiger 
Abmeldung (spätestens zwei Wochen vor Ferienbeginn) eine Verwaltungsgebühr in Höhe von  
50 Prozent der jeweiligen Ferienbetreuungsgebühr erhoben wird! 
 

An gesetzlichen Feiertagen findet keine Betreuung statt! 
 

 
 

In der Ferienbetreuung ist eine Versorgung über den Caterer 
aus organisatorischen Gründen nur für das Zeitmodell 2 möglich. 

 
Name des Kindes: _____________________________________________________ 
 

Erziehungsberechtigten: _____________________________________________________ 
 

Anschrift: _____________________________________________________ 
 

Telefonnummer:  _____________________________________________________ 
 

E-Mail:  _____________________________________________________ 
 

Schule: _____________________________________________________ 
 
 

☒ Ich habe die Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen und stimmen dieser zu. 
 
 

Ort, Datum:       Unterschrift:      __ 
 

 

mailto:schulen@oftersheim.de


 

Datenschutzinformation (Information zur Datenerhebung): 

Gemeinde: Gemeinde Oftersheim  
Verantwortlich nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO: Bürgermeister Pascal Seidel 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde Oftersheim ist unter der Telefonnummer 0711/8108-14444 
oder E-Mail-Adresse datenschutz@oftersheim.de erreichbar. 
Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage: Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Anmeldung für die kommunalen Betreu-
ungsangebote außerhalb des Unterrichts erhoben und verarbeitet. 
Geplante Speicherungsdauer: Die Daten werden ab sofort gespeichert und spätestens nach  Ablauf der geltenden Aufbewahrungsfristen, momen-
tan zehn Jahre, gelöscht. 
Empfänger oder Kategorie von Empfängern der Daten: Für die Planung, Durchführung und Evaluation verantwortliche Mitarbeiter*innen der Ge-
meinde Oftersheim 
Betroffenenrechte: Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeinde Oftersheim Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten 
personenbezogenen gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung 
in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 
Verpflichtung Daten bereitzustellen, Folgen der Verweigerung: Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht entgegengenommen werden und das Kind 
nicht an den kommunalen Betreuungsangeboten außerhalb des Unterrichts teilnehmen. 


